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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §200;

BAO §207 Abs1;

BAO §208 Abs1 litd;

Rechtssatz

Im Fall einer zunächst vorläu8gen Bescheiderlassung kann die Frage nach dem Wegfall der Ungewissheit und die damit

im Zusammenhang stehende Frage, wann die Verjährung beginnt, nicht danach beantwortet werden, zu welchem

Zeitpunkt nach Erlassung des vorläu8gen Bescheides bestimmte Entscheidungen der Behörde ergehen, zumal dieser

Zeitpunkt von verschiedenen, auch im Bereich der Behörde gelegenen, mit dem Zeitpunkt des Wegfalles der

Ungewissheit aber nicht zwingend zusammenhängenden Faktoren abhängt.
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